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Die Neuinanspruchnahme von Siedlungs- und Ver-
kehrsfl ächen ist in der Bundesrepublik Deutsch-

land nach wie vor zu hoch, um als „nachhaltig“ be-
zeichnet werden zu können. So hat nach Angaben 
des Statistischen Bundesamtes die Siedlungs- und 
Verkehrsfl äche in Deutschland in den Jahren 2002 bis 
2005 insgesamt um 1670 km2 oder 114 ha/Tag zu-
genommen. Gegenüber dem Durchschnittswert von 
2001 bis 2005 von 115 ha/Tag hat sich die Flächen-
inanspruchnahme damit nur geringfügig verlangsamt. 
Das Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregie-
rung, die tägliche Inanspruchnahme neuer Siedlungs- 
und Verkehrsfl ächen bis zum Jahr 2020 auf 30 ha/Tag 
zu reduzieren, steht somit noch in weiter Ferne.1 

Die Flächenneuinanspruchnahme ist stark an das 
Wirtschaftswachstum gekoppelt. Nach den aktuellen 
Prognosen wird die Bevölkerung bis zum Jahr 2050 
von derzeit rund 82 Mio. auf zwischen 74 und 69 Mio. 
Menschen abnehmen – bei gleichzeitig massiv stei-
gendem Durchschnittsalter.2 Ohne eine Änderung der 
Siedlungsstruktur verteilen sich z.B. die technischen 
und sozialen Folgekosten der Infrastruktur auf immer 
weniger Schultern und die Versorgung der alternden 
Bevölkerung (Lebensmittel- und Einzelhandel, Ärzte 
etc.) ist insbesondere in den peripheren Lagen gefähr-
det. Zudem sind die ökologischen Auswirkungen von 
Landschaftszerschneidungen, Zersiedelung und Ver-
siegelung zunehmend bedenklich. 

Augenblicklich wird unter anderem in bestimmten 
Landesregierungen sowie im Umweltbundesamt3 dar-
über nachgedacht, inwieweit, zum Beispiel im Rahmen 
der angedachten Grundsteuerreform die notwendigen 
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Änderungen in der Siedlungspolitik unterstützt werden 
können. 

Eine besondere Rolle hierbei spielt der Einsatz des 
zonierten Hebesatzrechtes (auch: „zonierten Sat-
zungsrechtes“). Es handelt sich um einen prominenten 
politischen „Evergreen“, der bislang jedoch noch nicht 
gesetzestechnisch umgesetzt wurde. Über das zo-
nierte Hebesatzrecht sollen die Kommunen in die Lage 
versetzt werden, in defi nierten Zonen ihres Gebietes 
den Grundsteuersatz abweichend von den allgemein 
geltenden Vorschriften zu erhöhen oder abzusenken. 
Dies soll dazu beitragen, Grundstücke in den Innen-
bereichen bedarfsorientiert und zügig der Bebauung 
zuzuführen. Die Innenentwicklung soll so befördert 
und mittelbar der weiteren Flächeninanspruchnahme 
entgegengewirkt werden. Fraglich ist jedoch, in wel-
ches Grundsteuerregime das zonierte Hebesatzrecht 
zweckmäßigerweise eingebettet werden sollte. Im 
Folgenden wird versucht, diese Frage mit Blick auf 
die aktuelle Diskussion um die Grundsteuerreform zu 
beantworten. Dabei sind nicht nur die lenkungspo-
litischen, sondern auch die fi skalischen Zwecke der 
Grundsteuer im Auge zu behalten.

Reformbedürftigkeit der geltenden Grundsteuer

Will man ein zoniertes Satzungsrecht für die Grund-
steuer installieren, muss dieses Vorhaben vor dem 
Hintergrund der Reformbedürftigkeit der geltenden 
Grundsteuer gesehen werden. Diese ist eine bundes-
gesetzlich geregelte Steuer mit einem kommunalen 
Hebesatzrecht. Seit der Miquelschen Steuerreform 
trägt sie den Charakter einer Gemeindesteuer (siehe 

1 Statistisches Bundesamt: Pressemitteilung Nr. 492 vom 23.11.2006, 
www.destatis.de.

2 http://www.bmi.bund.de/nn_882848/Internet/Navigation/DE/
Themen/Bevoelkerungsentwicklung_node.html_nnn=true, [Abruf: 
5.7.2007].

3 Mail von Gertrude Penn-Bressel vom Umweltbundesamt (UBA) an 
den Verfasser vom 19.5.2006.
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auch Art. 106 Abs. 6 S. 1 GG – Grundgesetz). Den 
Kommunen steht auch die Steuerertragshoheit zu. 
Die Grundsteuer wird gegenwärtig als „Grundsteuer 
A“ (Betriebe der Land- und Forstwirtschaft) sowie als 
„Grundsteuer B“ auf alles sonstige privat und gewerb-
lich genutzte Grundvermögen (mit der Möglichkeit 
unterschiedlicher Hebesätze, § 25 Abs. 4 S. 1 GrStG 
– Grundsteuergesetz) erhoben. Die Grundsteuer B, 
mit dem wesentlich höheren Ertrag (ca. 96% des ge-
samten Grundsteueraufkommens), ist das Produkt 
aus dem Grundsteuermessbetrag der nicht land- oder 
forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke und dem 
Hebesatz für die Grundsteuer B. Die Bemessungs-
grundlage der Grundsteuer sind die so genannten Ein-
heitswerte (§ 13 GrStG). Die Gemeinden können durch 
Festsetzung der Hebesätze das Aufkommen an der 
Grundsteuer mit bestimmen (§ 25 GrStG). 

Die Bemessungsgrundlage der bestehenden Grund-
steuer ist veraltet, weil sie in Niveau und Struktur den 
gegenwärtigen Wertverhältnissen nicht mehr ent-
spricht. Zudem handelt es sich um eine äußerst auf-
wändig zu erhebende Steuer. Zur Erreichung der Ziele 
eines nachhaltigen Flächenmanagements erscheint 
die bestehende Grundsteuer ebenfalls ungeeignet: 

Zunächst verleitet sie allein schon wegen ihrer ge-• 
ringen Höhe zum „spekulativen Horten“ unbebauter 
Grundstücke im Siedlungsbestand und kann da-
durch den Bedarf für die Neuausweisung weiterer 
Siedlungsfl ächen mittelbar erhöhen.

Zudem basiert sie auf einer so genannten „verbun-• 
denen Bemessungsgrundlage“. Der Besteuerung 
unterzogen werden Grund und Boden sowie das 
darauf stehende Gebäude. Wird ein ehemals unge-
nutztes Grundstück bebaut, erhöht sich die Steuer-
belastung. Damit wird jedoch eine effi ziente Nutzung 
der Fläche, so wie sie in den Bauleitplänen vorgese-
hen ist, durch die Steuer nicht unterstützt, sondern 
bestraft. 

Die Grundsteuer bietet auch beispielsweise des-• 
wegen keine Anreize zur Minderung der Flächen-
inanspruchnahme, weil bei den besonders fl ächen-
zehrenden Ein- und Zweifamilienhäusern ermäßigte 
Steuermesszahlen angelegt werden (§ 15 Abs. 2 
GrStG). Hier kommt ein Zielkonfl ikt der Flächenhaus-
haltspolitik mit der Eigenheim- und Wohnbauförde-
rung zum Ausdruck.

Die Ergänzung der Grundsteuer um ein zoniertes 
Hebesatzrecht wäre gleichbedeutend mit der Reform 
eines Auslaufmodelles. Zudem würde ein „Andocken“ 
des zonierten Satzungsrechts an das geltende Grund-
steuergesetz zu widersprüchlichen Belastungsent-

scheidungen führen (Anreize zugleich zum Flächen-
verbrauch und zum Flächensparen). 

Reformüberlegungen auf Bundesebene

Augenblicklich werden auf Bundesebene Überle-
gungen bezüglich einer Grundsteuerreform angestellt. 
So sieht der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU 
und SPD vom 11.1.2005 (zur Bildung einer Bundes-
regierung) unter der Rubrik „Staatsfi nanzen nachhaltig 
konsolidieren – Steuersystem zukunftsorientiert refor-
mieren“ (in Punkt 2.2.) bezüglich der Grundsteuer vor: 
„Die Grundsteuer wird auf der Basis der Vorarbeiten 
von Bayern und Rheinland-Pfalz mit dem Ziel der Ver-
einfachung neu geregelt.“4 Eine auf Bundesebene an-
gesiedelte Arbeitsgruppe befasst sich augenblicklich 
mit dem Reformvorhaben. Bislang liegen aber noch 
keine vorlagefähigen Entwürfe vor, zumal insbesonde-
re der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 
7.11.2006 zur Erbschaft- und Schenkungsteuer5 die 
Arbeiten offenbar aufgehalten hat. So wurden im Zuge 
der Reform der erbschaft- und schenkungsteuerlichen 
Bemessungsgrundlage wieder „kleine Einheitswert-
lösungen“ diskutiert.6 Vor diesem Hintergrund ist zu 
untersuchen, ob das Modell von Bayern und Rhein-
land-Pfalz in fl ächenhaushaltspolitischer Hinsicht 
ziel führend und ein geeigneter Anknüpfungspunkt na-
mentlich für das zonierte Satzungsrecht darstellt.

Im Modell von Bayern und Rheinland-Pfalz wird zu-
nächst ein Wegfall der Grundsteuer A (Grundstücke 
der Land- und Forstwirtschaft) vorgeschlagen.7 Be-
züglich der Grundsteuer B soll an einer verbundenen 
Bemessungsgrundlage (Grund und Boden zuzüglich 
aufstehendem Gebäude) festgehalten werden; aller-
dings soll diese wesentlich umgestaltet werden: So 
soll bei bebauten Grundstücken 70% und bei unbe-
bauten 100% des Bodenrichtwertes (jeweils durch 
die Gutachterausschüsse ermittelt) angesetzt werden. 
Für die Gebäude werden typisierende Pauschalwerte 

4 Das besagte Modell kann als „abgespeckte“ Fassung des Vor-
schlags der Finanzministerkonferenz aus dem Jahr 2000 angesehen 
werden.

5 Bundesverfassungsgericht: Beschluss vom 7.11.2006 – 1 BvL 10/02 
– BStBl 2007 II, S. 192. Hier stellte das höchste deutsche Gericht 
hinsichtlich der Erbschaft- und Schenkungsteuer auch die Bedarfs-
bewertung von Grundvermögen als mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar 
fest.

6 Vgl. Berliner Senatsverwaltung für Finanzen: Neuordnung der Im-
mobilienbewertung in Deutschland, Arbeitspapier vom 21.2.2007, 
unveröffentlicht. Am 11.12.2007 hat das Bundeskabinett den Entwurf 
eines Gesetzes zur Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungs-
rechts (ErbStRG) beschlossen, vgl. Bundesministerium der Finanzen: 
Pressemitteilung 124/2007. Die Verabschiedung durch das Parlament 
wird voraussichtlich nicht vor Mitte des laufenden Jahres erfolgen.

7 Bericht des Bayerischen Staatsministers der Finanzen und des Mi-
nisters der Finanzen des Landes Rheinland-Pfalz an die Finanzminis-
terkonferenz, Reform der Grundsteuer, 2004. S. 25 ff.
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angesetzt. Auf einen Alterswertabschlag soll aus Ver-
einfachungsgründen verzichtet werden. Auch andere 
Faktoren, die den Verkehrswert eines Gebäudes be-
einfl ussen (z.B. Qualität), werden aus Vereinfachungs-
gründen nicht beachtet. Angesichts der Vereinfachun-
gen wirkt die Gebäudekomponente ähnlich wie eine 
Mengensteuer. 

Förderung effi zienter Flächennutzung

Das Modell der Finanzminister von Bayern und 
Rheinland-Pfalz beruht – wie schon die heutige Grund-
steuer – auf einer verbundenen Bemessungsgrundla-
ge. Werden zur Bebauung vorgesehene Grundstücke 
tatsächlich wie planerisch vorgesehen bebaut, erhöht 
sich die Steuer. Die effektive und effi ziente Nutzung 
der Fläche wird so sanktioniert anstatt gefördert. Glei-
ches gilt für Maßnahmen der Innenentwicklung, die 
eher konterkariert werden. Weiter ist die Art und Weise 
der Ausgestaltung der Gebäudekomponente fl ächen-
haushaltspolitisch kontraproduktiv. So liegt im Modell 
der Finanzminister von Bayern und Rheinland-Pfalz 
der gebäudebezogene Grundsteueranteil für einen 
Quadratmeter Ladenfl äche in einem innerörtlichen 
Geschäfts- oder Warenhaus um das Zweieinhalbfache 
höher als bei Groß- und Selbstbedienungsmärkten au-
ßerhalb. Letztere werden aber typischerweise auf „der 
grünen Wiese“ errichtet und dienen dort als augenfälli-
ges Symbol der Zersiedelung und des unmäßigen Flä-
chenverbrauchs. 

Um die genannten Mängel wenigstens zu mindern, 
könnte an die Ergänzung des Modells der Finanzmi-
nister von Bayern und Rheinland-Pfalz um das zo-
nierte Hebesatzrecht gedacht werden. Bei näherem 
Hinsehen erscheint dies jedoch nicht zielführend: Das 
zonierte Satzungsrecht soll den Kommunen einen 
zusätzlichen Spielraum zur Vornahme von Steuerva-
riationen bieten, ohne sie (wie bei der früheren Bau-
landsteuer) dazu zu verpfl ichten. So könnte es z.B. 
bei geeigneter Ausgestaltung nicht nur im Sinne einer 
Steuererhöhung, sondern auch einer Steuerermäßi-
gung (z.B. zum Zwecke der Mobilisierung von altlas-
tenverdächtigen Brachfl ächen) eingesetzt werden. Bei 
unbebauten Grundstücken könnte anderen, weniger 
belasteten Maßnahmen Vorrang gewährt werden etc. 

Genau diese Flexibilität ist aber beim Modell der 
Finanzminister von Bayern und Rheinland-Pfalz nicht 
gegeben: Es hat hinsichtlich der Bodenwertkompo-
nente unbebauter Grundstücke Pfl ichtcharakter und 
ähnelt insoweit der früheren Grundsteuer C (die wenig 
Akzeptanz erfuhr); zudem mangelt es an den Differen-
zierungen, die nötig wären, um den Besonderheiten 
der Grundstückssituation vor Ort gerecht zu werden. 

Grundsätzlich würden durch ein „Andocken“ des zo-
nierten Hebesatzrechtes an das Modell der Finanzmi-
nister von Bayern und Rheinland-Pfalz inkonsistente 
Lenkungs- und Belastungsentscheidungen gesetzt.

Unnötiger Mehraufwand

Das Modell der Finanzminister von Bayern und 
Rheinland-Pfalz ist hinsichtlich der Einfachheit und 
Administrierbarkeit zwar ein Fortschritt gegenüber 
den aktuell geltenden Regelungen. Die Bodenkompo-
nente der Bemessungsgrundlage kann unkompliziert 
über die Bodenrichtwerte ermittelt werden. Unnötige 
Mehraufwendungen entstehen jedoch hinsichtlich der 
Gebäudekomponente: So müssten angesichts der sä-
kularen Infl ationstendenzen die Gebäudepauschalen 
periodisch angepasst werden. Zudem liegen für den 
Gebäudebestand nur beschränkt verlässliche Da-
ten vor – ein großer Teil der Gebäudefl ächen müsste 
neu ausgemessen werden. Für einen beträchtlichen 
Teil der Gebäude ändern sich außerdem laufend die 
Besteuerungsgrundlagen, die sich auf die Größe von 
Nutzfl ächentypen beziehen (Neubauten, Umbauten, 
Erweiterungen etc.). Jeder Neubau, jeder Abbruch so-
wie Umbauten und Erweiterungen bestehender bauli-
cher Anlagen müssten erfasst werden. Ungeklärt – und 
über Verordnungen und/oder Richtlinien festzulegen 
– wäre die Zuordnung von Räumen unterschiedlicher 
Qualität hinsichtlich der Wohn- bzw. Nutzfl äche (z.B. 
ungeheizte Räume, Kellerräume, Speicher, Terrassen, 
Unterstellräume). 

Gleiches gilt für die Bezugsgröße der Pauschalen: 
Sollen sich diese auf die Wohn- und Nutzfl äche oder 
auf die Geschossfl äche beziehen? Das Modell kennt 
bislang auch keine Mischnutzungen (z.B. Bank im 
Erdgeschoss, Mietwohnungen in den Obergeschos-
sen). Hinsichtlich der absehbaren Verstöße gegen die 
Steuergerechtigkeit müssen ebenfalls Regelungen 
getroffen werden: Z.B. kann bei bestimmten wertvol-
len Grundstücken, bei denen im Fall ihrer Bebauung 
(dann: Bewertung des Bodens mit 70%) der Gebäu-
deanteil nicht den steuerlichen Gesamtwert der Im-
mobilie erreichen, der sich einstellen würde, wenn das 
Grundstück unbebaut geblieben wäre (dann: Bewer-
tung des Bodens mit 100%). Soll dies hingenommen 
werden? Will man der dargestellten – noch nicht ab-
schließenden – Kritik Rechnung tragen, entpuppt sich 
die angebliche Einfachheit und Praktikabilität des Ent-
wurfs als Schimäre. Namhafte Stimmen in der Literatur 
und diverse Planspiele bestätigen, dass die Gebäude-
komponente der Bemessungsgrundlage eine zentrale 
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Schwachstelle des Modells ist.8 Es ist daher kaum mit 
dem Ziel eines weiteren Bürokratieabbaus vereinbar.

Sind Gebäudewertpauschalen gerechter?

Die Einbeziehung von Gebäudewertpauschalen in 
die Bemessungsgrundlagen wird gerne unter Gerech-
tigkeitsaspekten mit dem Äquivalenzprinzip legitimiert. 
Demnach würde nur die Einbeziehung des tatsächli-
chen Maßes der Bebauung in die Bemessungsgrund-
lage die (vorrangig von der Bebauung abhängigen) 
Gemeindelasten angemessen berücksichtigen. Nur 
verbundene Bemessungsgrundlagen entsprächen 
daher dem Äquivalenzprinzip. Abgesehen davon, 
dass die Relevanz des Äquivalenzprinzips zur Recht-
fertigung einer Steuer generell bezweifelt wird,9 ist die 
vorgestellte Argumentation ökonomisch unhaltbar. Die 
gemeindlichen Vorleistungen (insbesondere die sozia-
le und technische Infrastruktur und die Planung betref-
fend) beeinfl ussen vor allem den Bodenwert (verstan-
den als abdiskontierte Differentialrente) und nicht den 
Gebäudewert. Beispielsweise wird sich bei derselben 
Maßnahme zur Verbesserung der Infrastruktur (z.B. 
bessere Verkehrsanbindung durch eine Straßenbahn 
oder Bau einer Schule) regelmäßig der Wert eines un-
bebauten Grundstücks um denselben Betrag wie der 
Wert eines benachbarten bebauten Grundstücks mit 
denselben Merkmalen erhöhen (Anstieg der Lagerente 
des Grundstücks). 

Ähnliches gilt z.B. für Änderungen der zulässigen 
baulichen Nutzung (Anstieg der Intensitätsrente). Weil 
sich aber das ökonomische Äquivalent der öffentlichen 
Planungs- und Infrastrukturleistungen in der Steige-
rung der Bodenwerte niederschlägt, darf die Belas-
tung der Grundeigentümer nicht an den Gebäudewer-
ten anknüpfen. Schließlich sind die Vorhaltekosten der 
Gemeinden für bebaute und baureife Grundstücke an 
der möglichen maximalen Bebauung orientiert. Eine 
im Einzelfall geringere Bebauung führt nicht zu gerin-
geren Vorhaltekosten, beispielsweise der sozialen Inf-
rastruktur. Auch deswegen ist der reine Bodenwert die 
bessere Bemessungsgrundlage und eine zusätzliche 
Gebäudekomponente entbehrlich. 

8 Für viele: K. T i p k e , J. L a n g : Steuerrecht, 17. Aufl ., Köln 2002, § 
13, Tz. 211; D. C o u l m a s , M. L e h m b ro c k : Grundsteuerreform – 
Was kommt nach dem Praxistest?, in: vhw FW (Verbandszeitschrift 
des Bundesverbandes für Wohneigentum und Stadtentwicklung),  
6/Dezember 2001, S. 289-295, hier: S. 292 ff.

9 H. W. K r u s e : Abschied von den Einheitswerten, in: Betriebs-Bera-
ter, 1996, S. 717-721, hier S. 718; K.-M. G ro t h  et al.: Möglichkeiten 
der Baulandmobilisierung durch Einführung einer bodenwertorientier-
ten Grundsteuer, Forschungsvorhaben im Auftrag der Bundesrepub-
lik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Verkehr, 
Bau- und Wohnungswesen, aktualisierte Fassung des Endberichts 
vom März 2000, Berlin 2004, S. 71-72.

Die Befürworter verbundener Bemessungsgrundla-
gen vermengen augenscheinlich die Investitionskos-
ten für die Infrastruktur und die laufenden Kosten für 
die Ver- und Entsorgung (z.B. Strom, Wasser). Ihre Ar-
gumentation ist nur im Hinblick auf Letztere einleuch-
tend. Für derartige Leistungen sind jedoch grund-
sätzlich Gebührenlösungen vorzugswürdig (und keine 
Steuern, bei denen defi nitionsgemäß der Bezug zur 
Gegenleistung fehlt, vgl. § 3 Abs. 1 Abgabenordnung). 
Letztlich liefert das Äquivalenzprinzip keine tragfähige 
Rechtfertigung für die Einbeziehung der gebäudebe-
zogenen Wertpauschalen in die Bemessungsgrundla-
ge. Geschieht dies, so wird etwas besteuert, was nicht 
die Gemeinde, sondern der Steuerpfl ichtige selbst 
geschaffen hat. Gerade dies widerspricht aber dem 
Äquivalenzgedanken. 

Schließlich soll das Modell der Finanzminister von 
Bayern und Rheinland-Pfalz die Blaupause für eine 
bundesgesetzliche Grundsteuerreform darstellen. 
Gegen ein erneutes Tätigwerden des Bundesgesetz-
gebers auf dem Gebiet der Grundsteuer bestehen je-
doch rechtliche Bedenken, da dies voraussetzt, dass 
der Bund auch im Zuge der Grundsteuerreform wie-
der von seinem Recht hinsichtlich der konkurrieren-
den Gesetzgebung Gebrauch macht. Fraglich ist, ob 
ihm dieses Recht – insbesondere zu einer umfängli-
chen, an den Grundfesten des bisherigen Regimes 
rüttelnden Reform – überhaupt nach Art. 105 Abs. 2 
in Verbindung mit Art. 72 Abs. 2 zweiter Halbsatz des 
Grundgesetzes zusteht: 

Eine bundesgesetzliche Regelung zur Herstellung • 
gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet 
ist schon deshalb nicht erforderlich, weil das Grund-
gesetz den Gemeinden in Art. 106 Abs. 6 S. 2 des 
Grundgesetzes das Recht zur Festsetzung der He-
besätze einräumt und damit selbst keine Einheitlich-
keit bei der Erhebung dieser Steuer verlangt. 

Auch zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftsein-• 
heit ist sie nicht erforderlich, weil bei der Grundsteu-
er keine die Ländergrenzen überschreitenden Sach-
verhalte vorliegen, die einer einheitlichen Regelung 
bedürfen. Gemäß Art. 72 Abs. 4 des Grundgesetzes 
kann, wenn keine Erforderlichkeit für eine bundes-
gesetzliche Regelung besteht, ein Bundesgesetz 
bestimmen, dass diese durch Landesrecht ersetzt 
wird.

Somit bleibt festzuhalten, dass das – bundeseinheit-
lich geplante – Modell der Finanzminister von Bayern 
und Rheinland-Pfalz lenkungspolitisch, ökonomisch, 
legitimatorisch und rechtlich fragwürdig ist und zudem 
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keinen geeigneten Anknüpfungspunkt für die Imple-
mentation des zonierten Satzungsrechtes darstellt. 

Verschiedene andere Reformmodelle

In der umweltpolitischen Diskussion gibt es noch 
andere Modelle, die sich allesamt durch eine unver-
bundene Bemessungsgrundlage auszeichnen, also 
auf die Besteuerung des aufstehenden Gebäudes ver-
zichten. Die Reformmodelle knüpfen an wert- oder fl ä-
chenbezogene Bemessungsgrundlagen an; zum Teil 
werden auch Kombinationsmodelle propagiert. Wir 
wollen nachfolgend exemplarisch als wichtigste Vari-
anten die Flächennutzungssteuer (Flächenbezug) und 
die Bodenwert- und Flächensteuer (Kombinationsmo-
dell) darstellen. Schließlich wird die Bodenwertsteuer 
(Wertbezug) eingehend erörtert.

Flächennutzungssteuer

Von besonderer Popularität bei Umweltverbänden, 
aber auch vom Umweltbundesamt, dem Sachverstän-
digenrat für Umweltfragen und dem Nachhaltigkeits-
rat Baden-Württemberg bevorzugt ist die Flächen-
nutzungssteuer.10 Sie knüpft an die tatsächliche Flä-
chennutzung an. Für unterschiedliche Nutzungsarten 
werden (bis zu sieben) unterschiedliche Tarife festge-
legt. Die verschiedenen Bodennutzungen werden zu 
diesem Zweck in Steuerklassen kategorisiert. Dabei 
werden den naturverträglichsten Nutzungen die nied-
rigsten Sätze in Form von Steuermesszahlen zuge-
ordnet, die auf die Fläche pro Quadratmeter angelegt 
werden. Innerhalb bestimmter Nutzungsklassen sind 
Hebesatzdifferenzierungen in der Diskussion, damit 
als Wertkomponente die unterschiedliche Ertragskraft 
von Grundstücken berücksichtigt werden kann. Die 
Gemeinden erhalten auf die Steuermesszahlen ein He-
besatzrecht.

Die Flächennutzungssteuer verfolgt primär ökolo-
gische Zielsetzungen. Der Lenkungszweck steht ein-
deutig im Vordergrund. Hierbei wird jedoch mit ein 
und demselben Instrument an verschiedenen umwelt-
politischen Problemen angesetzt (z.B. ökologische 
Flächenbewirtschaftung, Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes und des Lokalklimas durch die Anzahl 
der Geschosse, Suburbanisierung etc.). Dies führt 

10 Zum Konzept K. B i z e r, J. L a n g : Ansätze für ökonomische An-
reize zum sparsamen und schonenden Umgang mit Bodenfl ächen, 
UBA-Texte 21-00, Berlin 2000; Position BUND: BUND, Zukunftsfähige 
Raumnutzung. Boden gut machen! Vom Flächenverbrauch zum Flä-
chenkreislauf, Positionen 40, Berlin 2004; Position SRU: SRU, Für eine 
Stärkung und Neuorientierung des Naturschutzes, Sondergutachten, 
Stuttgart 2002; Position NBBW: NBBW, Neue Wege zu einem nach-
haltigen Flächenmanagement in Baden-Württemberg, Sondergutach-
ten, Stuttgart 2004; Position UBA: UBA, Reduzierung der Flächenin-
anspruchnahme durch Siedlungen und Verkehr – Strategiepapier des 
Umweltbundesamtes, Berlin 2004.

teilweise zu Zielkonfl ikten: So soll die Flächennut-
zungssteuer beispielsweise einerseits der Versiege-
lung (qualitatives Ziel), andererseits der Zersiedelung 
(quantitatives Ziel) entgegentreten, obwohl Strategien 
gegen die Versiegelung potentiell zu einer höheren 
Zersiedelung führen können. Der Vorschlag der Flä-
chennutzungssteuer verstößt also offensichtlich gegen 
die so genannte „Tinbergen-Regel“11, welche besagt, 
dass eine volle Realisierung aller Ziele nur dann mög-
lich ist, wenn mindestens so viele unabhängige Mittel 
eingesetzt wie Ziele verfolgt werden. Ist die Zahl der 
Instrumente geringer als die der Ziele, können nicht al-
le Ziele gleichzeitig erreicht werden.

Als Alternative zur Bodenwertsteuer soll die Flä-
chennutzungssteuer zielgerichteter gegen Zersie-
delung und Suburbanisierungstendenzen vorgehen: 
Durch sie soll nämlich in den Randlagen bzw. Außen-
bereichen ein relativ stärkerer Kostendruck als in den 
Zentren erzeugt werden. Die Protagonisten des Vor-
schlages übersehen jedoch offenbar, dass ein relativ 
höherer Kostendruck (Steuer) in Suburbia dort auch 
zu einem Absinken der relativen Preise führen muss, 
soweit die Steuerlasten kapitalisiert werden. Unvoll-
kommene Kapitalmärkte, allfällige Unsicherheiten, 
Präferenzen für Liquiditätshaltung etc., wirken darauf 
hin, dass der Effekt sinkender relativer Preise in den 
Vorstädten über den durch die Steuer ausgelösten hö-
heren Kostendruck dominiert. Die Flächennutzungs-
steuer würde – als „gute Kraft, die Böses schafft“ – die 
Zersiedelungstendenzen nicht stoppen, sondern im 
Gegenteil weiter befördern.12 Schließlich könnte ein 
Anreiz für Gemeinden entstehen, bevorzugt umwelt-
schädliche Flächennutzungen auszuweisen, um höhe-
re fi skalische Erträge zu generieren. Die Steuermess-
zahlen sollen unter der Maxime der Aufkommens-
neutralität festgesetzt werden. In der Literatur wird 
allerdings – und das relativiert die oben dargestellte 
negative Beurteilung – angesichts der dann zu erwar-
tenden geringen Belastung bezweifelt, ob die von den 
Protagonisten erhofften bzw. vorliegend befürchteten 
Lenkungswirkungen überhaupt eintreten können.

Damit die Flächennutzungssteuer nicht im Zuge des 
Wirtschaftswachstums gegenüber anderen (z.B. ein-
kommensabhängigen) Steuern an Bedeutung verliert, 
müssten die Steuersätze laufend angepasst werden. 
Eine laufende Anpassung der Hebesätze wäre auch 

11 J. T i n b e rg e n : On the Theory of Economic Policy, Amsterdam 
1952, Deutsch: Über die Theorie der Wirtschaftspolitik, in: G. G a e f -
g e n  (Hrsg.): Grundlagen der Wirtschaftspolitik, Bd. 11, 4. Aufl ., 
S. 383-396.

12 D. L ö h r : Umgestaltung der Grundsteuer im Rahmen einer effi zien-
ten Flächenhaushaltspolitik, in: Zeitschrift für Umweltpolitik und Um-
weltrecht, 4/2004, S. 587 ff.
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deswegen erforderlich, weil die Bemessungsgrundla-
ge der Flächennutzungssteuer durch die allfälligen In-
fl ationsprozesse fortwährend ausgedünnt würde. 

Flächennutzungssteuer schwer umzusetzen

Wegen der sieben Steuerklassen des Modells ist die 
Flächennutzungssteuer relativ kompliziert zu adminis-
trieren. Sie erfüllt nicht die Forderung nach einer nach-
haltigen Vereinfachung des Steuerverfahrens. Insbe-
sondere für kleinere Gemeinden besteht ein kaum zu 
leistender administrativer Aufwand.

Was die Legitimation angeht, wird das grundlegende 
Prinzip der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit 
(abgeleitet aus Art. 3 Abs. 1 GG) durch die Flächennut-
zungssteuer mit ihrem im Vordergrund stehenden Len-
kungscharakter durchbrochen. Diese Durchbrechung 
bedarf einer entsprechend tragfähigen Rechtfertigung, 
die mit Blick auf den zweifelhaften Zielerreichungs-
grad nicht gegeben ist. In peripheren Regionen mit 
niedrigen Bodenwerten kann es zudem durchaus dazu 
kommen, dass ein großer Teil des Sollertrages wegge-
steuert wird. Hier steht nicht nur die Kompatibilität mit 
Art. 3 Abs. 1 GG, sondern auch mit der Eigentumsga-
rantie des Grundgesetzes infrage. 

Auch bezüglich der Vereinbarkeit mit dem Rechts-
staatsprinzip tauchen vor dem Hintergrund der man-
gelhaften Effektivität Zweifel auf: Ein vom Gesetzgeber 
eingesetztes Mittel muss geeignet und erforderlich 
sein, um den angestrebten Zweck zu erreichen. Das 
Rechtsstaatsprinzip verbietet belastende Gesetze, die 
zur Erreichung des Gesetzeszweckes untauglich sind.

Es bleibt festzuhalten, dass die Flächennutzungs-
steuer ungeachtet ihrer Popularität in umweltpoliti-
schen Kreisen ein gänzlich untaugliches Mittel für die 
Verfolgung der eingangs genannten Ziele darstellt. 
Nicht zuletzt bietet das Modell keine systematischen 
Anknüpfungspunkte für eine Kombination mit dem zo-
nierten Satzungsrecht.

Bodenwert- und Flächensteuer 

Diskutiert wird in umweltpolitischen Kreisen schließ-
lich noch eine kombinierte Bodenwert- und Flächen-
steuer, wie sie vom Deutschen Institut für Urbanistik 
(Difu) entwickelt wurde.13 Für das Difu-Modell plädiert 
unter anderem auch der Naturschutzbund Deutsch-
land. Das Umweltbundesamt betrachtet das Modell 
als Rückfallposition oder ersten Schritt in die richtige 
Richtung, falls sich eine Flächennutzungsteuer nicht 

13 D. A p e l  et al.: Szenarien und Potenziale einer nachhaltig fl ächen-
sparenden und landschaftsschonenden Siedlungsentwicklung, UBA-
Berichte 01/00, Berlin 2000.

durchsetzen lässt.14 Die Bodenwert- und Flächensteu-
er ergänzt die Bodenwertsteuer durch eine Flächen-
komponente. Diese soll dazu beitragen, insbesondere 
in den Gebieten mit niedrigem Bodenpreisniveau dem 
Flächenverbrauch und der Zersiedelung wirkungsvol-
ler entgegenzusteuern, als dies über eine reine Bo-
denwertsteuer möglich wäre. Insoweit verfolgt sie ei-
ne ähnliche Intention wie die Flächennutzungssteuer. 
Zwar eignet sich die Bodenwertsteuer prinzipiell nicht 
dazu, die Suburbanisierungstendenzen gezielt zu be-
kämpfen. Diesem Manko ist aber schwerlich durch 
die Kombination mit einem Instrument zu begegnen, 
welches die Suburbanisierung sogar noch tendenziell 
befördern dürfte. Grundsätzlich krankt auch das Kom-
binationsmodell (wenngleich nicht so extrem wie die 
Flächennutzungssteuer) daran, dass die Tinbergen-
Regel missachtet wird: Anstatt unterschiedliche, von-
einander unabhängige Instrumente zu bemühen, wird 
versucht, mit einem einzigen Instrument eine Vielzahl 
von – teilweise widersprechenden Lenkungszielen zu 
erreichen. Ähnlich wie bei der Flächennutzungssteu-
er bestehen auch hier keine systematischen Anknüp-
fungspunkte für ein zoniertes Satzungsrecht.

Bodenwertsteuer in Kombination 
mit zoniertem Satzungsrecht

Das Modell einer Bodenwertsteuer, das mit einem 
zonierten Hebesatzrecht kombiniert wird, wird hier als 
die am ehesten zielführende Reformvariante favori-
siert.15 Die bodenwertbezogene Bemessungsgrund-
lage wird von der Wissenschaft über die Grenzen 
der verschiedenen ökonomischen Schulen hinweg 
in einer ungewöhnlich breiten Übereinstimmung (von 
konservativen, liberalen bis hin zu bodenreformerisch 
ambitionierten Ökonomen) befürwortet bzw. als kaum 
wohlfahrtsmindernd angesehen. Für das Modell der 
Bodenwertsteuer plädieren einige Verbände der Woh-
nungswirtschaft wie der Bundesverband deutscher 
Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW), der 
Deutsche Mieterbund und der Deutsche Verband 
für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung 
(DV).16 

Die meisten Modellvarianten sehen (ähnlich wie 
der Vorschlag der Finanzminister von Bayern und 

14 Vgl. Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenab-
schätzung (18. Ausschuss) gem. § 56a der Geschäftsordnung 
des Deutschen Bundestages (16. Wahlperiode): Reduzierung der 
Flächeninanspruchnahme – Ziele, Maßnahmen, Wirkungen, Drucksa-
che 16/4500 vom 2.3.2007, Berlin 2007 (nachfolgend bezeichnet als 
„TA-Bericht“), S. 92.

15 Das Modell wurde unter anderem propagiert von K.-M. G ro t h  et 
al.: Möglichkeiten der Baulandmobilisierung durch Einführung einer 
bodenwertorientierten Grundsteuer, a.a.O.

16 TA-Bericht, S. 92.
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Rheinland-Pfalz) die Befreiung von land- und forstwirt-
schaftlich genutzten Grundstücken vor, zumal die Bo-
denwertsteuer einen Anreiz zu einer intensiveren Be-
wirtschaftung gibt, die aber aus ökologischer Sicht bei 
land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken 
unerwünscht ist. In den meisten Vorschlägen wird zu-
dem eine deutliche Reduzierung der Befreiungstatbe-
stände gefordert. Die Kombination mit dem zonierten 
Satzungsrecht wurde unter anderem vom Deutschen 
Städtetag, der Enquetekommission „Schutz des Men-
schen und der Umwelt“ vertreten17 und in der Vergan-
genheit in diverse Gesetzentwürfe und -vorschläge 
aufgenommen.18 

Die Bemessungsgrundlage der Bodenwertsteuer 
stellt – unabhängig davon, ob das Grundstück bebaut 
ist oder nicht – allein der Wert des Bodens dar. Da die-
ser unmittelbar schwer zu ermitteln ist, werden – wie 
im Modell der Finanzminister von Bayern und Rhein-
land-Pfalz – hilfsweise die Bodenrichtwerte herange-
zogen und mit einem „Sicherheitsabschlag“ von 20% 
belegt („unverbundene Bemessungsgrundlage“). 

Auf diese Bemessungsgrundlage wird eine gesetz-
lich festgelegte Steuermesszahl angewendet. Die 
Kommunen können – wie derzeit – den hierauf anzule-
genden Hebesatz selbst bestimmen. Das Produkt aus 
(vorgegebener) Steuermesszahl und (auf kommunaler 
Ebene festzulegendem) Hebesatz ergibt den Steuer-
satz. Teilweise wird ein einheitlicher Steuersatz propa-
giert, andere Vorschläge sehen eine erhöhte Belastung 
für gewerblich genutzte Immobilien vor. Bei zwischen 
Gewerbe und Wohnen differenzierenden Steuersätzen 
(geringere Belastung von Wohnimmobilien) würden 
Kerngebiete mit mittlerem und niedrigem Preisniveau 
sowie Mehrfamilienhäuser mit mittlerer Wohndichte ei-
ne Entlastung erfahren. Mehrbelastungen würden bei 
Ein- und Zweifamilienhäusern im mittleren und höhe-
ren Preisniveau (Kernlagen) auftreten. Bei einem ein-
heitlichen Steuersatz würden die Belastungsverschie-
bungen noch deutlicher ausfallen. Uns erscheint ein 
höherer Steuersatz für alle Immobilien zielführend, die 
mit Einkünfteerzielungsabsicht im Sinne des Einkom-
mensteuergesetzes (EStG) genutzt werden (zumal hier 

17 Bodenpolitische Forderungen des Deutschen Städtetages zur 
Baurechtsnovelle: Planungswertausgleich, in: Grundstücksmarkt 
und Grundstückswert (GuG), 1997, S. 236; Beschluss der 359. Sit-
zung des Präsidiums des Deutschen Städtetags am 1. Juni 2006 in 
Hannover, TOP 5: Reform der Grundsteuer, Punkt 5; Abschlussber-
icht der Enquetekommission „Schutz des Menschen und der Um-
welt“, Auszüge abgedruckt in: Grundstücksmarkt und Grund-
stückswert (GuG), 1998, S. 355, 357.

18 So z.B. in einem Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Woh-
nungsnot, Bundesrats-Drucksache 426/90; siehe auch die Entwürfe 
zum Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz, vgl. K.-M. 
G ro t h  et al.: Möglichkeiten der Baulandmobilisierung ..., a.a.O., S. 
29.

die Grundsteuer von der Einkommensteuer abziehbar 
und der Nettoeffekt geringer ist). 

Akzeptanzprobleme

Zwischen Akzeptanz und Lenkungswirkung der 
Steuer besteht ein Zielkonfl ikt: Die gewünschten Len-
kungswirkungen fallen grundsätzlich umso höher aus, 
je deutlicher sich die Belastung gegenüber dem Sta-
tus quo verschiebt – was wiederum die Akzeptanz der 
Steuer mindert. Werden die Belastungsverschiebun-
gen als zu hoch angesehen, sind Übergangsregelun-
gen zu erwägen. Die betreffenden Verschiebungen fal-
len jedoch verhalten aus, wenn die Umstellung auf die 
Bodenwertsteuer aufkommensneutral erfolgt (dies ist 
für die einzelne Kommune durch eine Anpassung der 
Hebesätze technisch ohne Weiteres möglich). 

Die Bodenwertsteuer ist (wegen der geringen Preis- 
und Nachfrageelastizität des Bodenangebots) die er-
giebigste von allen diskutierten Steuerreformvarianten. 
Die Tabelle gibt die Entwicklung von Baulandpreisen 
und BIP/Einwohner von 1996 bis 2004 für Deutsch-
land in jeweiligen Preisen wieder. Geht man davon 
aus, dass sich das Aufkommen einer Bodenwertsteuer 
eher am Baulandpreisindex (linke Spalte der Tabelle), 
dasjenige der Gewerbesteuer (bzw. Kommunalen Un-
ternehmensteuer) eher am BIP/Einwohner entlang ent-
wickelt (rechte Spalte der Tabelle), wird offensichtlich, 
dass die Bemessungsgrundlage der Bodenwertsteuer 
weitaus dynamischer als diejenige der Gewerbesteu-
er (bzw. der Kommunalen Unternehmensteuer) steigt. 
Auch bei einer aufkommensneutralen Umstellung wä-
re es den Kommunen daher auf längere Sicht möglich, 
die absolute und relative Bedeutung der Grundsteuer 
sukzessive (auch ohne Hebesatzanpassungen) zu er-
höhen und die Gewerbebetriebe von der Gewerbe-
steuer bzw. der Kommunalen Unternehmensteuer zu 
entlasten. Die Finanzierung der Gemeindehaushalte 
würde verstärkt auf einer Besteuerung des immobi-
len Faktors Boden beruhen. Dieser Besteuerung kann 
schwieriger als der Gewerbesteuer bzw. Kommunalen 

Entwicklung von Baulandpreisen und 
Bruttoinlandsprodukt

Durchschnittlicher 
Kaufwert/qm Bauland 

(in Euro) 

BIP/Einwohner 
(in Euro)

1996 41,53 22 909
2004 76,93 26 856
Steigerung von 
1996 bis 2004 (in %) 85,24 17,23

Q u e l l e : Statistisches Bundesamt: Statistisches Jahrbuch 2006, 
Wiesbaden 2007, S. 503 und 641.
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Unternehmensteuer – die auch den mobilen Faktor 
Kapital heranzieht – ausgewichen werden. 

Während – bei jeder Reformvariante – die Len-
kungswirkungen einer (aus Akzeptanzgründen) auf-
kommensneutral vorgenommenen Umstellung der 
Grundsteuer marginal sind, würde der vorgese hene 
Lenkungszweck wegen der hohen Ergiebigkeit der 
Bodenwertsteuer im Zeitverlauf immer stärker (wenn-
gleich für den Steuerbürger wenig merklich) greifen. 
Die Bodenwertsteuer würde einen wesentlich höhe-
ren Nutzungsdruck auf unbebaute oder ungenügend 
genutzte Grundstücke erzeugen. Sie verteuert so das 
spekulative Horten unbebauter Grundstücke. Der Nut-
zungsdruck bewirkt, dass die Grundstücke eher in die 
Hände der „besseren Wirte“ wandern. Eigentümer 
werden durch die Steuer unter Druck gesetzt, entwe-
der das Grundstück zu bebauen und wie planerisch 
vorgesehen zu nutzen oder aber zu verkaufen. Hieraus 
ergibt sich die angestrebte Mobilisierung des Boden-
marktes. Der erzeugte Nutzungsdruck unterstützt die 
planerischen Festlegungen. Weil die Eigentümer auf-
grund des entstehenden Verwertungsdrucks weniger 
Interesse haben, Bauland auf Vorrat ausgewiesen zu 
bekommen, wird auch erwartet, dass die Bodenwert-
steuer auf mehr Planungsneutralität (weniger Einfl uss-
nahmen auf die Planungsentscheidungen) bzw. eine 
bedarfsgerechte Ausweisung von Bauland hinwirkt. 

Zoniertes Satzungs recht

Einschränkend muss allerdings gesagt werden, dass 
die Bodenwertsteuer ohne ein zoniertes Satzungs-
recht nicht in der Lage wäre, den spezifi schen Mobi-
lisierungsbedürfnissen von Problemgrundstücken in 
differenzierter Weise zu entsprechen (Baulücken und 
Brachfl ächen). Aus diesem Grunde wird hier die Kom-
bination mit einem zonierten Satzungsrecht propa-
giert: Demnach könnten abweichende Hebesätze in 
vorab defi nierten Gebieten der Gemeinde auf den Bo-
denwert bebauter wie unbebauter Grundstücke ange-
wendet werden. Über erhöhte Hebesätze könnte dem 
besonderen Mobilisierungsbedürfnis entsprochen 
werden, dass beispielsweise bei einigen Baulücken 
besteht. Verminderte Hebesätze könnten Investoren 
zur Aktivierung von Brachfl ächen anregen, die als nicht 
risikolos (möglicherweise wegen Altlastenverdachts) 
eingeschätzt werden. Zumal über die adäquaten Steu-
ersätze Unsicherheit besteht, sollte von dem zonierten 
Satzungsrecht zunächst in moderater Form Gebrauch 
gemacht werden. Die Erfahrungen sollten systema-
tisch ausgewertet und den Kommunen in Gestalt von 
unverbindlichen Empfehlungen zur Verfügung gestellt 
werden.

Siedlungsfl ächenverbrauch begrenzt

Der Einwand, dass die Bodenwertsteuer dazu führt, 
dass die letzten Freiräume in den Städten bebaut wür-
den und es zu einer übermäßigen Verdichtung kommt, 
trifft das falsche Instrument: Die Bodenwertsteuer un-
terstützt lediglich die Planung; es ist eine Frage der 
verantwortlichen planerischen Festlegungen, die zu-
lässigen Verdichtungen und gewünschten Freiräume 
festzulegen. Ansonsten würde man das Steuerinstru-
mentarium überfrachten. 

Eine entsprechende Planung vorausgesetzt, würde 
die Bodenwertsteuer über die bessere Ausschöpfung 
vorhandener Baulandpotenziale einen dämpfenden 
Einfl uss auf den Siedlungsfl ächenverbrauch ausüben. 
Die Bodenwertsteuer fördert die Ausnutzung der In-
nenbereiche. Arbeiten an der vorhandenen Substanz 
würden angeregt: Diese würde besser instandgehal-
ten und gepfl egt, um einen hinreichenden Ertrag aus 
dem Grundstück zu erhalten. Nachverdichtungen und 
Instandhaltungen würden also herausgefordert, was 
auch für die Bauindustrie ein wichtiger Aspekt einer 
Strategie des Flächensparens ist. Die Bodenwertsteu-
er wirkt auf eine kompaktere Bebauung hin und trägt 
auf diesem Wege – mittelbar – dazu bei, den Druck auf 
eine weitere Zersiedelung bzw. Erschließung zu ver-
mindern. Dieselbe Wirkung ergibt sich daraus, dass 
Stadtrandgebiete für spekulatives Bauen an Attrakti-
vität verlieren: Die Bodenwertsteigerungen (und diese 
sind es, auf die das spekulative Bauen abzielt) würden 
geringer ausfallen als bisher. Die Bodenwertsteuer 
kann allerdings nicht direkt und zielgerichtet der Zer-
siedelung und Suburbanisierung entgegenwirken. 
Hierzu bedarf es ergänzender Instrumentarien, die 
z.B. in Gestalt eines gesplitteten Steuersatzes bei der 
Grunderwerbsteuer denkbar sind.19

Teilweise wird befürchtet, die Umstellung auf eine 
Bodenwertsteuer führe dazu, dass die „Speckgür-
tel“ um die Ballungsgebiete wegen ihrer seit 1964 
stark gestiegenen Bodenwerte in besonderem Maße 
profi tieren und daher die Stadt-Umland-Problematik 
noch verschärft wird. Dieser Effekt würde jedoch bei 
jeder Grundsteuerreform auftreten, die sich näher an 
Verkehrswerten orientiert. Allerdings würde der Kom-
munale Finanzausgleich wegen seiner Orientierung 
an der kommunalen Steuerkraft dieser Tendenz ent-
gegenwirken. Der Einwand, die „Speckgürtel“ wür-
den von der Umstellung profi tieren, unterstellt zudem, 
dass die Kommunen keine Anpassung ihrer Hebesätze 

19 Entsprechende Umgestaltungen sind denkbar, seitdem die Befug-
nis zur Festlegung der Steuersätze im Zuge der Föderalismusreform 
wieder in die Hand der Länder zurückgegeben wurde (Art. 105 Abs. 
2a S. 2 GG).



Wirtschaftsdienst 2008 • 2

GRUNDSTEUERREFORM

129

vornehmen. Die Erfahrungen aus der Anpassung der 
Einheitswerte 1974 auf das Bezugsjahr 1964 lassen 
jedoch eine Anpassung der Hebesätze der „Gewinner-
kommunen“ nach unten – im Sinne einer aufkommens-
neutralen Umstellung – erwarten. Per saldo könnte 
im Falle einer aufkommensneutralen Umstellung der 
„Speckgürtel-Gemeinden“ wegen der – die Zentren 
begünstigenden – Effekte des Finanzausgleichs sogar 
eine fi nanzielle Stärkung der Zentren (Ballungsgebiete) 
resultieren. Die schlecht vorhersagbaren Anpassungs-
reaktionen der Kommunen lassen aber valide Aussa-
gen über Gewinner und Verlierer nicht zu.

Bodenwertsteuer am einfachsten umsetzbar

Was die Einfachheit und Administrierbarkeit der 
Steuer angeht, so können die gebäudebezogenen 
Komplikationen einer verbundenen Bemessungs-
grundlage vermieden werden. Es werden stattdes-
sen die von den Gutachterausschüssen festgestellten 
Bodenrichtwerte herangezogen (§§ 195, 196 Bauge-
setzbuch – BauGB). Teilweise sind hier Nachbesse-
rungen erforderlich; diese halten sich jedoch in einem 
– verglichen mit den anderen Reformvarianten – sehr 
überschaubaren fi nanziellen Rahmen (für eine bun-
desweite Anpassung werden ca. 5 Mio. Euro Kosten 
veranschlagt20). Praxistests haben ergeben, dass es 
sich (abgesehen von einer reinen Flächensteuer) bei 
der Bodenwertsteuer um diejenige Reformalternative 
handelt, die am einfachsten und billigsten zu adminis-
trieren ist.21

Die Kompatibilität der Bodenwertsteuer mit dem 
Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähig-
keit ist nahezu unbestritten. Weil sich die gemeindli-
chen Leistungen (Planung, Infrastruktur) auf die Bo-
den- und nicht auf die Gebäudewerte auswirken (siehe 
oben), entspricht eine bodenwertbezogene Bemes-
sungsgrundlage dem äquivalenztheoretischen Grund-
gedanken viel besser als eine verbundene Grundsteu-
er. Das Steueraufkommen kann erhöht werden, wenn 
sich die Standortqualität durch kommunale Maßnah-
men verbessert und umgekehrt (dadurch entsteht 
auch für die Kommunen ein Anreiz, vorrangig solche 
Maßnahmen durchzuführen, die von den Grundstücks-
eigentümern besonders geschätzt werden).

Die Umstellung auf die Bodenwertsteuer (mit den 
Bodenrichtwerten als Bemessungsgrundlage) eröffnet 

20 K. B i z e r, D. J o e r i s : Zur Eignung der Bodenrichtwerte als Bemes-
sungsgrundlage für die Grundsteuer, in: Grundstücksmarkt und Grund-
stückswert (GuG), 1998, S. 132 ff., hier: S. 132, 135; M. H i n t z s c h e : 
Probleme der Bewertung und des Verwaltungsaufwands einer Grund-
steuer, in: M. R e i d e n b a c h  (Hrsg.): Bodenpolitik und Grundsteuer, 
Difu-Materialien, 2/99, Berlin 1999, S. 65. 

21 D. C o u l m a s , M. L e h m b ro c k : Grundsteuerreform ..., a.a.O., 
S. 293.

die Möglichkeit (dies ist aber kein „Muss“!), die Verwal-
tungszuständigkeit der Finanzämter auf die Gemein-
den zu übertragen. Allerdings müssten die Gemeinden 
eine entsprechende fi nanzielle bzw. personelle Aus-
stattung erhalten (Konnexitätsprinzip). Zu bedenken 
ist auch, dass mit einer Rückverlagerung der Kompe-
tenzen auf die Kommunen Informationsverluste für die 
Finanzbehörden möglich sind, die Einnahmenverluste 
bei anderen Steuern nach sich ziehen können. Dieses 
Problem könnte aber z.B. durch einen datenbankba-
sierten Informationsaustausch gelöst werden (der da-
tenschutzrechtlich zu prüfen wäre).

Festzuhalten ist, dass eine auf den Bodenwert be-
zogene Steuer die sinnvollste Reformalternative und 
gleichzeitig einen geeigneten Ansatzpunkt für den Ein-
satz des zonierten Satzungsrechtes darstellt.

Weg: Öffnungsklausel im Grundsteuergesetz 

Die hier dargestellte vorzugswürdige Kombination 
einer Bodenwertsteuer mit einem zonierten Hebesatz-
recht der Gemeinden dürfte zur Zeit unter den Bun-
desländern nicht politisch konsensfähig sein. Deswe-
gen erscheint es am sinnvollsten, über die Einfügung 
einer Öffnungsklausel in das Grundsteuergesetz den 
Ländern zu ermöglichen, vom bundeseinheitlich gere-
gelten Grundsteuergesetz abweichende umfassende 
eigenständige landesrechtliche Regelungen zu treffen. 
Zu diesem Zwecke kann ein Gesetzesantrag der Län-
der Bayern und Hessen vom 17.4.2001 wieder aufge-
griffen werden,22 der die Anfügung eines Absatz 2 in 
§ 38 GrStG zum Gegenstand hatte:

„(2) Dieses Gesetz fi ndet keine Anwendung in einem 
Lande, in dem eine andere landesrechtliche Regelung 
besteht.“

Eine Verfassungsänderung zur Rückholung, wie 
sie mit dem Gesetzentwurf der FDP-Fraktion zur Än-
derung des Grundgesetzes (Artikel 104 und 106) vom 
20.4.2005 angestrebt wurde,23 wäre nicht nötig. Die 
Rückholung im Wege einer Öffnungsklausel ermöglicht 
es zudem den Ländern, den Zeitpunkt der Einführung 
landesrechtlicher Regelungen selbst zu bestimmen. 
Sie können (vorübergehend) an den derzeit geltenden 
Regelungen festhalten. Gleichzeitig wird den Län-
dern jedoch die Möglichkeit eröffnet, sich durch einen 
Wettbewerb um die geeignetesten Ausgestaltungen 
der Grundsteuer zu positionieren und so ein schärfe-
res Profi l zu gewinnen. Dies entspricht dem Ziel einer 
Stärkung des Föderalismuswettbewerbs.

22 Bundesrats-Drucksache 306/01.

23 Bundestags-Drucksache 15/5358.


